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Qualifikationsloser Hintermann 

 
• umgekehrte Konstellation zum dolosen Werkzeug 
• Relevant beim Sonderdelikt 
• Vordermann handelt ohne Vorsatz oder ohne Schuld 
• Hintermann beherrscht Tatablauf, hat aber Sondereigenschaft 

nicht 
• Bsp: Eltern spiegeln Arzt ihrer Tochter vor, diese hätte ihn zur 

Offenlegung des Berufsgeheimnisses ggü. ihnen ermächtigt 


